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Gemeinderat 

20.05.2026 

Protokoll 
 

über die Sitzung des GEMEINDERATES der Stadt Waidhofen an der Thaya am  
Mittwoch, den 20. Mai 2026 um 20.15 Uhr im Rathaus, großer Sitzungssaal. 

 Anwesende: Bgm. Josef RAMHARTER (ÖVP) 
  Vzbgm. Marlene-Eva BÖHM-LAUTER (ÖVP) 

 die Stadträte: Doris FIDI, MAS (ÖVP) 
  Anja FUCHS, BEd (ÖVP) 
  Eduard HIESS (ÖVP) 
  Maria Müllner (ÖVP) 
  Michael FRANZ (FPÖ) 
  Ingeborg ÖSTERREICHER (FPÖ)  
  2. LT-Präs. Gottfried WALDHÄUSL (FPÖ) 

 die Gemeinderäte: Edwin BÖHM (ÖVP) 
  Markus LOYDOLT (ÖVP) 
  Thomas MÜLLNER (ÖVP) 
  Salfo NIKIEMA (ÖVP) 
  Kurt SCHEIDL (ÖVP) 
  Ing. Johannes STUMVOLL (ÖVP) 
  Gerald WAIS (ÖVP) 
  Elfriede WINTER (ÖVP) 
  Josef ZIMMERMANN (ÖVP) 
  Erwin BURGGRAF (FPÖ) 
  Christian DANGL (FPÖ) 
  Jasmin EDLINGER (FPÖ) 
  Anton PANY (FPÖ) 
  Susanne WIDHALM (FPÖ) 
  Franz PFABIGAN (SPÖ) 
  Ing. Martin LITSCHAUER (GRÜNE) 

Entschuldigt:  DI Bernhard LÖSCHER (ÖVP) 
  Georg Julian SCHLAGER (SPÖ) 
  Herbert HÖPFL (GRÜNE) 

Nicht entschuldigt:  Christian MAYER (FPÖ) 

der Schriftführer: DI Christian Chana 

 
Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 
Die Sitzung ist öffentlich. 
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…………………………….………………………………..……..……………….……………….……….…. 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.05.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 1 der Tagesordnung 

Entscheidung über Einwendungen gegen das Protokoll über die Sitzung des Ge-
meinderates vom 29. April 2026 

Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen das Sitzungsprotokoll keine Einwände erhoben 
wurden. 

Das Sitzungsprotokoll gilt daher als genehmigt. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.05.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 2 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheit Betriebsgebiet West – Rückerwerb des Grundstücks Nr. 
1005/3, KG Waidhofen an der Thaya, aufgrund eines Wiederkaufsrechts 

SACHVERHALT: 
Herr Josef Haider (im Folgenden kurz: Käufer) stellte am 05.08.1993 bei der Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya einen Antrag auf Kauf des Betriebsgrundstückes Nr. 1005/3, KG 
Waidhofen an der Thaya. 

Der Verkauf wurde in der Gemeinderatssitzung vom 25.08.1993, TOP 9, unter der Bedingung 
eines grundbücherlich sichergestellten Wiederkaufsrechtes genehmigt. Daraufhin wurde der 
Käufer auf Grundlage dieses Beschlusses ersucht, einen Kaufvertrag erstellen zu lassen. 

Als Kaufpreis wurden ÖS 80.475,00 festgelegt. Der Vertrag wurde im Auftrag von Herrn Hai-
der vom öffentlichen Notar Dr. Herwig Reilinger erstellt und am 01.03.1994 an die Stadtge-
meinde übermittelt. In Punkt VII des Vertrages wurde das Wiederkaufsrecht auszugsweise 
wie folgt geregelt: 

„Der Käufer räumt hiermit der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya das Wiederkaufsrecht 
am Vertragsobjekt gemäß § 1068 ff ABGB für den Fall ein, dass er oder seine Rechtsnach-
folger auf dem Vertragsobjekt nicht innerhalb von zwei Jahren ab Rechtswirksamkeit dieses 
Vertrages, spätestens jedoch bis 31.12.1996, mit der Errichtung eines Betriebsgebäudes be-
ginnt. 

Der Käufer stimmt der grundbücherlichen Sicherstellung des Wiederkaufsrechtes zu. 

Für den Fall der Ausübung des Wiederkaufsrechtes ist der Rückkaufspreis in Höhe des oben 
genannten Kaufpreises festzusetzen. Die Rückeinverleibungs- und sonstigen Kosten hat der 
Käufer oder dessen Rechtsnachfolger zu tragen. 

Das Wiederkaufsrecht erlischt mit rechtskräftiger Kollaudierung des auf dem Vertragsobjekt 
errichteten Betriebsgebäudes.“ 

Herr Josef Haider konnte die vereinbarten Bedingungen trotz einer einmaligen Fristerstre-
ckung bis 31.12.1998 durch die Stadtgemeinde, wonach das grundbücherlich sichergestellte 
Wiederkaufsrecht bis dahin nicht ausgeübt wird (Beschluss des Gemeinderates vom 
11.07.1997, TOP 9), bis heute nicht erfüllen. 

In der Vergangenheit hat Herr Haider wiederholt versucht, die Löschung des Wiederkaufs-
rechtes zu erwirken. Im Jahr 2010 empfahl Herr Notar Dr. Herwig Reilinger der Stadtge-
meinde, einer Löschung nicht zuzustimmen, da dadurch der Zweck des Wiederkaufsrechtes 
verloren gehen würde. 
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Laut Grundbuchsauszug vom 17.03.2026 besteht das Wiederkaufsrecht gemäß Punkt VII 
des Kaufvertrages vom 31.03.1994 weiterhin zugunsten der Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya. 

Herr Bürgermeister Josef Ramharter und Frau Vizebürgermeisterin Marlene-Eva Böhm-Lau-
ter möchten das Wiederkaufsrecht nun geltend machen und haben das Bauamt beauftragt, 
die nächsten Schritte für eine mögliche Beschlussfassung vorzubereiten. 

Das Bauamt hat das Notariat Mag. Müllner hinsichtlich der weiteren Vorgangsweise zur Gel-
tendmachung des Wiederkaufsrechtes befragt. Dabei wurde mitgeteilt, dass zur Ausübung 
des Wiederkaufsrechtes auf Grundlage des ursprünglichen Kaufvertrages sowie der grund-
bücherlichen Sicherstellung ein neuer Rückkaufvertrag zu erstellen ist. Dabei ist insbeson-
dere darauf hinzuweisen, dass der ursprüngliche Kaufvertrag nicht erfüllt wurde, da kein Be-
triebsgebäude errichtet wurde. 

Dieser Rückkaufvertrag ist vom Gemeinderat zu genehmigen und Herrn Haider zur Unterfer-
tigung vorzulegen. Sollte Herr Haider den Vertrag nicht unterfertigen, kann die Stadtge-
meinde den Rückkauf zivilrechtlich einklagen. 

Gemäß dem damaligen Vertrag ist ein Rückkaufspreis in Höhe von ÖS 80.475,00 bzw. um-
gerechnet EUR 5.848,35 festzulegen. 

Haushaltsdaten: 
VA 2026: 5/840000-0001200/000 (Grundbesitz, Ankauf Grundstücke) EUR 384.400,00 
gebucht bis: 20.05.2026 EUR 9.618,98 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschusssitzung behandelt. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 20.05.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 20.05.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Damit das Wiederkaufrecht geltend gemacht werden kann, wird folgender Kaufvertrag, er-
stellt vom Notariat Mag. Michael Müllner, 3830 Waidhofen an der Thaya, Bahnhofstraße 4, 
genehmigt: 
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„
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„ 

und 

damit eine sichere und neutrale Abwicklung des Rechtsgeschäfts (Abwicklung Kaufpreiszah-
lung, Grundbuchseintrag, …) gewährleistet wird, wird zusätzlich angeführte Treuhandverein-
barung genehmigt: 

„ 
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„ 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.05.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 3 der Tagesordnung 

Projekt FF Haus Altwaidhofen, Neubau -  
Vergabe Zimmererarbeiten, Dachstuhl samt Trockenbau 

SACHVERHALT: 
Der Stadtrat hat in der Sitzung am 03.12.2025, Punkt 3 der Tagesordnung, beschlossen, das 
Planungsbüro Ing. Franz Hofstätter, Baumeister, 3830 Waidhofen an der Thaya, Ziehrer-
straße 12 mit den Ingenieurleistungen zu beauftragen. 

Das Planungsbüro Ing. Franz Hofstätter, hat zur Neuerrichtung des FF-Hauses in Altwaidh-
ofen über das Gewerk Zimmererarbeiten, Dachstuhl samt Trockenbau eine Ausschreibung 
erstellt und vier Firmen zur Anbotslegung eingeladen. 

Von drei Firmen wurde jeweils ein Angebot übermittelt. Eine Firma hat kein Angebot abgege-
ben. 

Am 07.04.2026 fand die Anbotsöffnung im Rathaus statt.  

Ing. Franz Hofstätter, Baumeister, übermittelte nach Prüfung der eingelangten Angebote so-
wie Nachverhandlung mit den beiden Firmen folgenden Vergabevorschlag: 
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Waidhofen/Thaya, 21. April 2026“ 

Um die Errichtungskosten des neuen Feuerwehrhauses zu reduzieren, hat die Freiwillige 
Feuerwehr Alt-Waidhofen erklärt in Form von Eigenleistungen, wie das Anstreichen aller not-
wendigen Dachstuhlteile in der Abbundhalle der Firma Reißmüller, einzubringen. 

Aufgrund des Baufortschritts sind laut Berechnung von Herrn Bmst. Ing. Franz Hofstätter in 
Abstimmung mit Herrn Bgm. Josef Ramharter für das Wirtschaftsjahr 2026 finanzielle Mittel 
in der Höhe von EUR 513.080,44 noch zur Verfügung. 

Zusätzlich sind für das Wirtschaftsjahr 2027 bei der Haushaltsstelle 5/163300-010742 (Frei-
willige Feuerwehr Alt-Waidhofen, Gebäude und Bauten) Baukosten von EUR 288.400,00 vor-
gesehen. 

Haushaltsdaten: 
VA 2026: Haushaltsstelle 5/163300-010742 (Freiwillige Feuerwehr Alt-Waidhofen, Gebäude 
und Bauten) EUR 875.600,00 
gebucht bis: 18.05.2026 EUR 40.234,25 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 322.285,31 
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VA 2026, finanzielle Mittel gemäß mittelfristigem Finanzplan 2027:  EUR 288.400,00 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschuss- und Stadtratssitzung behandelt. 

StR Eduard HIESS stellte mit Schreiben vom 20.05.2026 gegenständlichen Dringlichkeitsan-
trag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des StR Eduard HIESS an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya vergibt die Zimmererarbeiten, Dachstuhl samt 
Trockenbau an die Firma Reißmüller BaugesmbH, 3830 Waidhofen an der Thaya, Wiener-
straße 45 aufgrund und zu den Bedingungen des Angebotes vom 02.04.2026, zum Ange-
botspreis von EUR 201.072,04 incl. USt. abzüglich 3% Skonto bei Bezahlung innerhalb von 
14 Tagen zum budgetwirksamen Preis (ein Vorsteuerabzug ist nicht möglich) von  

EUR 195.039,88 incl. USt. 

und 

da sich das Vorhaben Projekt FF Haus Altwaidhofen, Neubau - Vergabe Zimmererarbei-
ten, Dachstuhl samt Trockenbau über zwei Jahre erstreckt, teilen sich die budgetwirksa-
men Kosten für die Zimmererarbeiten, Dachstuhl samt Trockenbau wie folgt auf: 

2026  EUR 175.535,89 
2027  EUR   19.503,99 

und 

die Vergabe erfolgt unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Voranschlages 2027 durch 
den Gemeinderat. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 24 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
ÖVP, FPÖ und SPÖ).  

Gegen den Antrag stimmt 1 Mitglied des Gemeinderates (Martin LITSCHAUER, GRÜNE). 

Somit wird der Antrag angenommen. 
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